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Einleitung 
 

Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Vorbildungen war in den vergangenen 

fünf Jahren eines der zentralen Themen migrationspolitischer Debatten. Unter dem 

Eindruck des Demographischen Wandels und des von der Wirtschaft reklamierten 

Fachkräftebedarfs legten das BMAS und die Bundesbeauftragte für Migration und 

Flüchtlinge im Jahr 2009 Eckpunktepapiere f¿r ein ĂAnerkennungsgesetzñ vor. Die 

Bemühungen zielten darauf ab, die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in 

Deutschland zu erleichtern und einen Anspruch auf Prüfung der Gleichwertigkeit 

eines im Ausland erworbenen Abschlusses gesetzlich zu verankern.  

 

Im April 2012 trat das umgangssprachlich als ĂAnerkennungsgesetzñ  bezeichnete 

Gesetz für durch den Bund reglementierte Berufe in Kraft. Das 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) schreibt den oben erwähnten 

Anspruch auf eine Prüfung der Gleichwertigkeit fest.  Bis Ende 2012 möchten die 

Bundesländer entsprechende Gesetze für ihren Zuständigkeitsbereich 

verabschieden. Bereits zwei Jahre zuvor wurden für nichtreglementierte 

Akademische Berufe sogenannte ĂLissabonbescheinigungenñ durch die Zentralstelle 

für Ausländisches Bildungswesen (ZAB) ausgestellt. Mit Ausnahme der schulischen 

Vorbildung wäre somit ab 2013 für alle qualifizierenden Abschlüsse ein Anspruch auf 

ein Bewertungsverfahren gegeben und damit auch die Zuständigkeit für das 

Verfahren geregelt. 

 

Mit der öffentlichen Diskussion um die Anerkennung ausländischer Abschlüsse stieg 

die Nachfrage nach entsprechender Beratung. Neben den bereits bestehenden 

Beratungsangeboten der Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule (für 

akademische Vorbildungen und Sekundarschulabschlüsse) und der 

Migrationsdienste (MBE und JMD) wurden zusätzliche Beratungsangebote 

entwickelt, die durch das neu eingerichtete Netzwerk ĂIntegration durch 

Qualifizierungñ (IQ) geschult, vernetzt und (teilweise) finanziert werden.  

 

Die für Jugendliche und junge Erwachsene zuständigen Jugendmigrationsdienste 

(JMD) sind je nach Ausrichtung und Profil unterschiedlich intensiv mit den Themen 

Ausbildungsplanung und Anerkennung im Feld der beruflichen Ausbildung befasst.  

Ihre Angebote im Kontext der Anerkennungsthematik reichen von Verweisberatung 

bis zu einer umfänglichen Ausbildungsplanung mit Migranten und Migrantinnen.  Die 

im Folgenden dokumentierte Veranstaltung soll dazu beitragen, dass neben dem 

Wissenszuwachs in Anerkennungsfragen eine bessere Vernetzung der an Beratung 

und Anerkennung beteiligten Akteure unter Einbeziehung der durch IQ entwickelten 

Strukturen ermöglicht wird.  

 
Heiner Terborg (Koordinierungsstelle Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule bei der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit, Düsseldorf)    
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Mit der Diskussion um das Anerkennungsgesetz und der Ankündigung des 
Inkrafttretens für April 2012 wurden Erwartungen geweckt. Beratungsstellen mussten 
Ratsuchenden erläutern, dass mit dem Gesetz kein Anspruch auf Anerkennung 
sondern lediglich ein Anspruch auf Bewertung der im Ausland erworbenen 
Qualifikation verbunden ist. Ferner war darzulegen, ob und wie der Nutzen einer 
Bewertung eines Abschlusses im Verhältnis zu den Kosten steht.  
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Das BQFG gilt für durch den Bund reglementierte Berufe. Es gilt nicht für schulische 
Abschlüsse und berufliche Abschlüsse, die in den Zuständigkeitsbereich der Länder 
fallen. Für nicht reglementierte akademische Abschlüsse kann eine sogenannte 
ĂLissabonbescheinigungñ bei der ZAB der KMK beantragt werden.  
 
 
 

 

  
Für eine effiziente Verweisberatung sind Grundkenntnisse über  Bildungssysteme 
erforderlich. Kenntnisse über Referenzberufe sind notwendig, um zuständige 
weiterführende Beratungsstellen und zuständige Anerkennungsstellen zu 
identifizieren.  
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Für eine ganzheitliche effiziente Ausbildungsberatung und ïplanung sind gute 
Kenntnisse der Bildungssysteme in den Hauptherkunftsländern sowie der 
Bundesrepublik Deutschland erforderlich. Die Bildungsplanung setzt im Idealfall 
bereits bei der Einreise an, weiß um die Verwertbarkeit der Vorbildung für Beruf und 
Weiterqualifizierung und plant mit den Ratsuchenden gemeinsam unter 
Berücksichtigung relevanter Faktoren (z.B. individuelle Neigungen und Ziele, 
sprachliche und fachliche Bildungsangebote, Anerkennungsmöglichkeit, 
Ausbildungskosten und -finanzierung, Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, 
familiäre und persönliche Verhältnisse, etc.) den weiteren Ausbildungsweg.  
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Die Fortbildung soll nicht allein Kenntnisse in Bildungs- und Anerkennungsfragen 
vermitteln. Sie soll dazu beitragen, Bildungsberatung GF Hochschule, JMD, IQ  und 
die Kammern intensiver miteinander zu vernetzen und Perspektiven für die 
zukünftige Zusammenarbeit eröffnen.  
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 1. Anerkennung ausländischer Schulbildung  
  
Die Anerkennung ausländischer Schulbildung ist nicht durch das BQFG geregelt. Die 
Verwertbarkeit der schulischen Bildung kann je nach Bundesland in Abhängigkeit 
von Anerkennungspraxis und Schulsystem des Bundeslandes verschieden sein. Das 
Schulsystem und die Existenz oder das Fehlen Migrantenspezifischer zu 
Abschlüssen führender schulischer Angebote sind ausschlaggebend für die 
Bildungschancen im Einzelfall. Relevanz dieses Themenkomplexes ist sowohl für die 
Bildungsberatung Hochschule (Anerkennung oder Ergänzung/Erwerb der 
Hochschulreife) wie auch für die JMD (Zugang zur beruflichen Ausbildung oder 
Ergänzung von Haupt- und Realschulabschluss) gegeben. Am Beispiel von drei 
Fällen skizziert Frau Lagodzki im Folgenden länderspezifische Unterschiede bei der 
Verwertbarkeit ausländischer Schulbildung. 
 
 
 

  
Anerkennung ausländischer Schulbildung in den 5 nördlichen 
Bundesländern  
(Viviane Lagodzki, Bildungsberatung GF Hochschule beim JMD des CJD, Hamburg)  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


